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 Mittel stehen zur Verfügung 

 Mittel stehen in Höhe von € ___________________ 

     zur Verfügung 
 Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 Jugendbeteiligung erfolgt 

 
UVP 

 keine Bedenken 

 Bedenken 

 entfällt 

 

 
Sitzungsvorlage SV-Nr. 16//0007 

 

 
Abteilung/FB Datum Status 
Fachbereich 10 27.10.2016 öffentlich 

 Az:  
 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum:  

Rat 03.11.2016 zum Beschluss 

 

Bildung der Ausschüsse des Rates 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 1. Es werden entsprechend der Regelung der Geschäftsordnung folgende 

Ausschüsse gebildet: 
 

1. Ausschuss für Schule, Jugend und Sport 
2. Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus 
3. Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft 
4. Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt 
5. Ausschuss für Soziales, Ordnung und Verkehr 
6. Betriebsausschuss Stadtentwässerung 
7. Bäderausschuss 

 
 
2. Die Zahl der Ausschussmitglieder wird mit 9 festgelegt. 
 
 
3. Nach der Stärke der Fraktionen/Gruppen ergibt sich folgende Sitzverteilung: 
 

 Gruppe SPD/FDP: 4 Sitze 
 CDU-Fraktion: 3 Sitze 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 1 Sitz 
 Im Losverfahren zwischen den Fraktionen 

UWG und WFF: 1 Sitz 
 
 
4. Die Fraktionen schlagen folgende Ausschussmitglieder und VertreterInnen vor: 
 
 
 



 

 
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport 

 
Mitglieder StellvertrerInnen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Grundmandat: 
 
 

 

 

Hinzugewählte Mitglieder: 
 
Unverändert bleiben die stimmberechtigten VertreterInnen der Grundschulen 
Schortens und des Stadtelternrates der Schulen. 
 

Mit beratender Stimme ist der/die Vorsitzende des Stadtelternrates der 
Kindertagesstätten vertreten, ebenso wie zwei JugendsprecherInnen aus dem 
Jugendpolitischen Forum Schortens, in dem auch die Vereine/Verbände (Freie 
Träger der Jugendhilfe) vertreten sind. 

 
 

 
Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus 

 
Mitglieder StellvertrerInnen 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Grundmandat: 
 
 

 

 
 

 
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft 

 
Mitglieder StellvertrerInnen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Grundmandat: 
 
 

 

 
 

 
Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt 

 
Mitglieder StellvertrerInnen 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Grundmandat: 
 
 

 

 
 

 
Ausschuss für Soziales, Ordnung und Verkehr 

 
Mitglieder StellvertrerInnen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Grundmandat: 
 
 

 

 

 
Beratende Mitglieder: 
 
In Angelegenheiten der Feuerwehr hat der Stadtbrandmeister einen Sitz. Bei 
Angelegenheiten einer der Ortswehren wird außerdem der jeweilige 
Ortsbrandmeister hinzugezogen. 
 
 
 
 
 

 



 
Bäderausschuss 

 
Mitglieder StellvertrerInnen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Grundmandat: 
 
 

 

 
Beratende Mitglieder: 
Jeweils einen Sitz mit beratender Stimme hat die DLRG Ortsgruppe Schortens-
Jever e.V. und der HFC e.V. 

 

 
Betriebsausschuss Stadtentwässerung 

 
Mitglieder StellvertrerInnen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Grundmandat: 
 
 

 

 
 
5. Die sich vorstehend ergebende Sitzverteilung und die Ausschussbesetzung 

werden durch Beschluss festgestellt. 
 
 
Begründung: 
Gemäß § 71 NKomVG kann der Rat aus der Mitte der Ratsmitglieder beratende 
Ausschüsse bilden. Nach der Geschäftsordnung sind das zurzeit der Ausschuss für 
Schule, Jugend und Sport, der Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus, 
der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft, der Ausschuss für Planung, Bauen und 
Umwelt, der Ausschuss für Soziales, Ordnung und Verkehr, der Betriebsausschuss 
Stadtentwässerung sowie der Bäderausschuss. 
 
Der Rat bestimmt die Anzahl der Ausschussmitglieder, wobei die Anzahl der 
Ausschuss-Sitze einem Viertel der Zahl der Ratsmitglieder (hier: 9) entsprechen soll. 
Für die Ausschussmitglieder ist jeweils ein/e Stellvertreter/in zu benennen. 
 
Die Sitzverteilung in den Fachausschüssen richtet sich nach § 71 NKomVG. Danach 
entfallen auf die Gruppe SPD/FDP 4 Sitze, auf die CDU-Fraktion 3 Sitze sowie 1 Sitz 
auf die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
 
Ein weiterer Sitz entfällt im Losverfahren entweder auf die Fraktion UWG oder WFF. 
Die im Losverfahren „unterlegene“ Fraktion erhält ein Grundmandat. Die Erklärung, 
dass ein Grundmandat in Anspruch genommen wird, sowie die namentliche 
Benennung des betreffenden Mitglieds müssen unmittelbar nach der Sitzverteilung 
erfolgen, damit der Rat den feststellenden Beschluss fassen kann.  
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
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